
 

Bei Betrachtung des Steckbriefes ist zu beachten, dass dieser lediglich Auskunft darüber gibt, in welchen  

Bereichen der Schulen Sanierungen notwendig sind, jedoch nicht darüber, wie intensiv oder dringend  

eine Sanierung notwendig ist. 

 

Schulzentrum Kleefeld   

 Anschrift: Im Kleefeld 19, 51467 Bergisch Gladbach  

 Projektnr.: 1281  

 Baujahr: 1981-1987 

 Gemarkung: Combüchen 

 Flur: 4 

 Flurstück: 92, 93, 123, 124, 129, 154, 489, 523, 1035, 1038 

 Flurstück-Fläche: 14.129 m² 

 BGF: 10.370,43 m 

 

Sicherheitsbewertung der Versammlungsstätte 

 



 

Bei Betrachtung des Steckbriefes ist zu beachten, dass dieser lediglich Auskunft darüber gibt, in welchen  

Bereichen der Schulen Sanierungen notwendig sind, jedoch nicht darüber, wie intensiv oder dringend  

eine Sanierung notwendig ist. 

1. Brandmelde- und Alarmierungstechnik         

Im Objekt Aula ist eine Brandmeldeanlage installiert, die über Druckknopfmelder an den Ausgangstüren 

manuell ausgelöst werden kann. Die Anlage ist an die Feuerwehr aufgeschaltet. Die Wartung der Brand-

meldeanlage übernimmt eine beauftragte Firma.    

Zusätzlich ist eine Sicherheitsbeleuchtung vorhanden, die aus Fluchtwegpiktogrammen und Bereit-

schaftsleuchten besteht.    

Eine Einbruchmeldeanlage ist ebenfalls im Gebäude installiert.    

Aus Brandschutzgründen sind Feuer, offenes Licht und Rauchen im Gebäude verboten.  

  

Die aktuellen Regelungen zum Konsum von Cannabis in NRW sind zu beachten.    

Je nach Art der Veranstaltung müssen entsprechende Genehmigungen beim Ordnungsamt und der Feu-

erwehr eingeholt werden.    

Bei Vermietung der Aula sollte sich der Mieter mit der Brandschutzordnung Teil A und dem 

Entfluchtungskonzept vertraut machen.    

 

2. Sicherheitsbeleuchtung 

Die Aula verfügt über eine Sicherheitsbeleuchtung mit Fluchtwegpiktogrammen, Stufenbeleuch-

tung und Bereitschaftsleuchten. 

 

3. Einzelne Klassenräume 

Für einzelne Klassenräume gelten dieselben sicherheitstechnischen Vorgaben wie für die Aula. 

 

4. Sporthalle SZ Kleefeld 

Die Sporthalle ist baurechtlich ausschließlich für den Sportbetrieb genehmigt.  

Eine anderweitige Nutzung erfordert grundsätzlich Genehmigungen durch Feuerwehr, Ordnungsbehörde 

und gegebenenfalls die Bauaufsicht.  

Bei Sportveranstaltungen können zusätzliche Genehmigungen erforderlich sein (siehe Fragekatalog 

Feuerwehr).  

Die Sporthalle ist mit einer Sicherheitsbeleuchtung bestehend aus Fluchtwegpiktogrammen und Bereit-

schaftsleuchten ausgestattet.  

Auch hier gilt das Verbot von Feuer, offenem Licht und Rauchen aus Brandschutzgründen.  

Die aktuellen Regelungen zum Cannabiskonsum in NRW sind zu berücksichtigen.  

Bei Vermietung der Sporthalle sollte der Mieter sich mit der Brandschutzordnung Teil A und der Entfluch-

tung aus dem Gebäude vertraut machen.  

  

 

 



 

Bei Betrachtung des Steckbriefes ist zu beachten, dass dieser lediglich Auskunft darüber gibt, in welchen  

Bereichen der Schulen Sanierungen notwendig sind, jedoch nicht darüber, wie intensiv oder dringend  

eine Sanierung notwendig ist. 

 

5. Weitere Hinweise und Links 

Je nach Veranstaltung sind Genehmigungen beim Ordnungsamt und der Feuerwehr erforderlich. 

Ordnungsbehörde: 

https://www.bergischgladbach.de/veranstaltungen-auf-oeffentlichen-strassen,-wegen-und-plaetzen.aspx 

Feuerwehr: 

https://www.bergischgladbach.de/veranstaltungen-auf-oeffentlichen-strassen,-wegen-und-plaetzen.aspx 

 

 

 


